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Söldner aus Libyen im Einklang mit den Bestimmungen der Waffenruhevereinbarung vom 
23. Oktober 2020 und den Resolutionen 2701 (2023) und 2702 (2023) des Sicherheitsrats. 
Sie äußerten sich besorgt angesichts der zunehmenden Spannungen in Libyen, einschließlich 
der Ausbreitung bewaffneter Milizen, und erinnerten daran, dass ein erfolgreicher Abschluss 
des politischen Übergangs Libyens die beste Chance bietet, Frieden, Stabilität und Sicher-
heit für das libysche Volk zu schaffen. 

 


